
Gemeinde Linthe 2026/2027

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahre 2026 und 2027

-in EUR-

Ergebnis
2024

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Planung
2028

Planung
2029

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von
Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den
Rücklagen 0 0 0 0 -689.977 -1.423.277

Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. 2.379.700 1.640.000 887.700 0 0 0

Stand der Rücklage aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 36.923 36.923 80.423 11.123 0 0

Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein) Ja Ja Ja Ja Nein Nein

HSK erforderlich? (ja/nein) Nein Nein Nein Nein Ja Ja

Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs

Finanzhaushalt

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1

84.722,72 -494.000 -503.400 -733.000 -473.700 -461.400

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0

Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein) JA NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN

Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 303.229,52 -267.600 -265.600 -530.700 -252.800 -441.100

Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am
31.12.

2
1.048.548,78 232.400 734.400 203.700 -49.100 -490.200

Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Passivseite der Bilanz

Eigenkapital (1) 8.028.548,58 0 0

+ Sonderposten (2) 1.926.694,73 0 0

+ Rückstellungen (3) 46.864,77 0 0

+ Verbindlichkeiten (4) 107.170,47 0 0

+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5) 13.136,18 0 0

= Bilanzsumme (6) 10.122.414,73 0 0

Quote in %
((1) + (2)) x 100 / (6) 98,35 0,00 0,00

Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein) NEIN NEIN NEIN

Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)

Bürgschaften 0,00 0 0 0 0 0

Sonstige Haftungsverpflichtungen 0,00 0 0 0 0 0

Sonstige Sachverhalte 0,00 0 0 0 0 0

Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit?
(ja/nein)

Erläuternde Angaben

1
 ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

2
 Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen

   Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.
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